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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des 
Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname: Renoband (1L 4L) 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, 
von denen abgeraten wird: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Füllstoff. 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Hersteller/Lieferant: 
Knauf GmbH
Knaufstraße 1
A-8940 Weißenbach/Liezen
Tel +43 50 567 567
Fax +43 50 567 567
Email: service@knauf.at

Auskunftgebender Bereich: 
Knauf GmbH
sicherheitsdatenblatt@knauf.at

1.4 Notrufnummer: 
Vergiftungsinformationszentrale 1090 Wien
+43 1/4064343 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren  

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: 
Nach den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefährlich eingestuft. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:  
Nach den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefährlich eingestuft. 

Ergänzenden Informationen: 
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on 
und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

2.3 Sonstige Gefahren 
Keine sonstigen Gefahren bekannt. 
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en 

Chemische Charakterisierung: Gemische 
 

Name 
REACH Registrierungsnr.  

CAS-Nr. 
EG-Nr. 

Konz . (C) Einstufung gemäß CLP  Fußnote  Bemerkung  

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-
methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) 

55965-84-9 0.0001<C<0.0015 % Acute Tox. 2; H330 
Acute Tox. 2; H310 
Acute Tox. 3; H301 
Skin Sens. 1A; H317 
Skin Corr. 1C; H314 
Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; H410 

(1)(2)(8)(9) Bestandteil 

2-Methyl-2-propensäure, Polymer 
mit 2-Propensäure und N-Octy-2-
Propenamid 

9036-19-5 0.01<C<1 %  (4)(10)(11) Bestandteil 

 
(1) Zu vollständigem Wortlaut der H-Sätze: siehe Punkt 16 
(2) Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gilt 
(4) Aufn. Kandidatenliste der "besonders besorgniserregenden Stoffe" (SVHC) zur Genehmigung (Artikel 
59 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) 
(8) Spezifische Konzentrationsgrenzwerte, siehe Punkt 16 
(9) M-Faktor, siehe Punkt 16 
(10) Unterliegt den Beschränkungen in Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
(11) In Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgeführt: Verzeichnis der zulassungspflichtigen 
Stoffe 
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen  

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 
Allgemeine Hinweise:  
Die Lebensfunktionen überwachen. Bewusstloses Opfer: Atemwege freihalten. Bei Atemstillstand: 
künstliche Beatmung/Sauerstoffzugabe. Bei Herzstillstand: Wiederbelebung durchführen. Bei Bewusstsein 
mit Atemschwierigkeiten: halbsitzende Lage. Bei Schock ist empfohlen: Körper flach, Beine hochgelagert. 
Bei Erbrechen: Erstickung/Aspirationspneumonie verhindern. Vor Wärmeverlust schützen (zudecken, 
nicht aufwärmen). Das Opfer ständig beobachten. Psychologische Betreuung leisten. Opfer ruhig halten, 
jede Anstrengung vermeiden. Je nach dem Zustand: zum Arzt/Krankenhaus. 
Nach Einatmen: 
Opfer an die frische Luft bringen. Atemschwierigkeiten: Arzt/medizinischen Dienst konsultieren. 
Nach Hautkontakt:  
Mit Wasser spülen. Keine (chemischen) Neutralisationsmittel verwenden ohne vorherige ärztliche 
Beratung. Bei andauernder Reizung einen Arzt konsultieren. 
Nach Augenkontakt: 
Mit Wasser spülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. 
Keine (chemischen) Neutralisationsmittel verwenden ohne vorherige ärztliche Beratung. Bei andauernder 
Reizung einen Augenarzt konsultieren. 
Nach Verschlucken:  
Mund mit Wasser spülen. Keine (chemischen) Neutralisationsmittel verwenden ohne vorherige ärztliche 
Beratung. Bei Unwohlsein: Arzt/medizinischen Dienst konsultieren. 
 
4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Sym ptome und Wirkungen 
4.2.1 Akute Symptome 
Hautausschlag/Entzündung 
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Nach Einatmen: 
Keine Wirkungen bekannt. 
Nach Hautkontakt: 
Keine Wirkungen bekannt. 
Nach Augenkontakt: 
Keine Wirkungen bekannt. 
Nach Verschlucken: 
Keine Wirkungen bekannt. 
4.2.2 Verzögert auftretende Symptome 
Keine Wirkungen bekannt. 
 
4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezia lbehandlung 
Wenn anwendbar und vorhanden, ist das unten angegeben. 
 
 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung  

5.1. Löschmittel 
5.1.1 Geeignete Löschmittel: 
Kleiner Brand: Schnell wirkendes ABC-Löschpulver, Schnell wirkendes BC-Löschpulver, Schnell 
wirkender Schaumlöscher der Brandklasse B, Schnell wirkender CO2-Löscher. 
Großer Brand: Brandklasse B Schaum (nicht alkoholbeständig). 
5.1.2 Ungeeignete Löschmittel: 
Kleiner Brand: Wasser (schnell wirkender Feuerlöscher, Rolle); Gefahr einer Ausbreitung der Lache. 
Großer Brand: Wasser; Gefahr einer Ausbreitung der Lache. 
 
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Ge fahren 
Bei Verbrennung: Bildung von CO, CO2 und kleineren Mengen von nitrose Gase und Bildung von 
Metalloxiden. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
5.3.1 Maßnahmen: 
Giftige Gase mit Wassernebel verdünnen. Mit giftigem/ätzendem Niederschlagswasser rechnen. 
5.3.2 Besondere Schutzausrüstungen für die Brandbek ämpfung: 
Handschuhe (EN 374). Schutzkleidung (EN 14605 oder EN 13034). Bei Erhitzung/Verbrennung: 
Pressluftgerät (EN 136 + EN 137). 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freiset zung  

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzaus rüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
Kein offenes Feuer. 
6.1.1 Schutzausrüstungen für nicht für Notfälle ges chultes Personal 
Siehe Punkt 8.2 
6.1.2 Schutzausrüstungen für Einsatzkräfte 
Handschuhe (EN 374). Schutzkleidung (EN 14605 oder EN 13034). 
Geeignete Schutzkleidung 
Siehe Punkt 8.2 
 
6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Freiwerdendes Produkt in geeignete Behälter sammeln/abpumpen. Leck dichten, Zufuhr schließen. 
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6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Rein igung 
Verschüttete Flüssigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Absorbiertes Produkt in verschließbaren 
Behältern sammeln. Verschmutzte 
Flächen reichlich mit Wasser reinigen. Nach der Arbeit Kleidung und Ausrüstung reinigen. 
 
6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Siehe Punkt 13. 
 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung  

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Von offenen Flammen/Wärmequellen fernhalten. In feinverteiltem Zustand: 
funkenfreie/explosionsgeschützte Geräte verwenden. Feinverteilt: von Zündquellen/Funken fernhalten. 
Strenge Hygiene befolgen. Behälter gut geschlossen halten. 
 
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berück sichtigung von Unverträglichkeiten 
7.2.1 Bedingungen für eine sichere Lagerung: 
Den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. 
7.2.2 Fernhalten von: 
Wärmequellen. 
7.2.3 Geeignetes Verpackungsmaterial: 
Keine Daten vorhanden. 
7.2.4 Ungeeignetes Verpackungsmaterial: 
Keine Daten vorhanden. 
 
7.3. Spezifische Endanwendungen 
Wenn anwendbar und vorhanden, wirden die Expositionsszenarien in den Anhang aufgenommen. 
Hinweise des Herstellers beachten. 
 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposit ion/Persönliche 
Schutzausrüstungen  

8.1. Zu überwachende Parameter 
8.1.1 Exposition am Arbeitsplatz 
a) Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition 
Die Grenzwerte werden unten aufgeführt, soweit diese verfügbar und anwendbar sind. 
 
8.1.4 Schwellenwerte 
 
PNEC 
 
Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) 
 

Medien  Wert  
Süßwasser 3.39 μg/l 
Süßwasser (intermittierende Freisetzung) 3.39 μg/l 
Meerwasser 3.39 μg/l 
Meerwasser (intermittierende Freisetzung) 3.39 μg/l 
STP  0.23 mg/l 
Süßwassersediment 0.027 μg/kg Sediment dw 
Meerwassersediment 0.027 μg/kg Sediment dw 
Boden 0.01 mg/kg Boden dw 
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8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind eine allgemeine Beschreibung. Wenn anwendbar 
und vorhanden, wirden die Expositionsszenarien in den Anhang aufgenommen. Sie müssen immer zum 
Thema gehörende Expositionsszenarien gebrauchen welche ihren 
identifizierten Verwendungen entsprechen. 
8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 
Von offenen Flammen/Wärmequellen fernhalten. In feinverteiltem Zustand: 
funkenfreie/explosionsgeschützte Geräte verwenden. Feinverteilt: von Zündquellen/Funken fernhalten. 
Regelmäßige Konzentrationsmessungen in der Luft vornehmen. Im Freien/unter örtlicher 
Absauganlage/mit Lüftung oder Atemschutz arbeiten. 
8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung 
Strenge Hygiene befolgen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. 
a) Atemschutz:
Vollmaske mit Filtertyp A bei Konz. in der Luft > Expositionsgrenzwert.
b) Handschutz:
Schutzhandschuhe gegen Chemikalien (EN 374).
c) Augenschutz:
Gesichtsschild (EN 166).
d) Hautschutz:
Schutzkleidung (EN 14605 oder EN 13034).

8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 
Siehe Punkt 6.2, 6.3 und 13 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften  

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Allgemeine Angaben 
Aussehen: 

 Form: Flüssig 
    Farbe:  Verschieden, je nach Einfärbung 
Geruch: Nicht bestimmt. 
Geruchsschwelle : Nicht bestimmt. 
pH-Wert:  Nicht bestimmt. 
Zustandsänderung: 
 Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt. 

   Siedepunkt/Siedebereich:  Nicht bestimmt. 
Flammpunkt:  Nicht bestimmt. 
Entzündlichkeit (fest, gasförmig): Nicht bestimmt. 
Zündtemperatur: Nicht bestimmt. 
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt. 
Selbstentzündlichkeit:  Nicht bestimmt. 
Explosionsgefahr: Nicht bestimmt. 
Dampfdruck:  Nicht bestimmt. 
Dichte bei 20 °C:  Nicht bestimmt. 
Schüttdichte bei 20 °C:  Nicht bestimmt. 
Relative Dichte:  Nicht bestimmt. 
Dampfdichte:  Nicht bestimmt. 
Verdampfungsgeschwindigkeit: Nicht bestimmt. 

Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser: Nicht bestimmt. 
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht anwendbar. 
Viskosität: 

 Dynamisch:     Nicht bestimmt.. 
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9.2 Sonstige Angaben 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität  

10.1. Reaktivität 
Bei Erhitzung: erhöhte Brandgefahr. 
10.2. Chemische Stabilität 
Keine Daten vorhanden. 
10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Keine Daten vorhanden. 
10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Vorsorgemaßnahmen 
Von offenen Flammen/Wärmequellen fernhalten. In feinverteiltem Zustand: 
funkenfreie/explosionsgeschützte Geräte verwenden. Feinverteilt: von Zündquellen/Funken fernhalten. 
10.5. Unverträgliche Materialien 
Keine Daten vorhanden. 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Bei Verbrennung: Bildung von CO, CO2 und kleineren Mengen von nitrose Gase und Bildung von 
Metalloxiden. 
 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben  

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
11.1.1 Prüfungsergebnisse 
 
Akute Toxizität 
Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden. 
Beurteilung beruht auf den relevanten Bestandteilen. 
 
Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) 
 

Expositionsweg  Parameter  Methode  Wert Expositions
zeit 

Spezies  Wertbestimmung  Bemerkung  

Oral LD50 EPA OPP 
81-1 

66 mg/kg 
bw 

 Ratte 
(männlich / 
weiblich) 

Experimenteller 
Wert 

Berechnet im 
Verhältnis zum 
Wirkstoff 

Dermal LD50 EPA OPP 
81-2 

> 141 
mg/kg bw 

24 Stdn Ratte 
(männlich / 
weiblich) 

Experimenteller 
Wert 

 

Inhalation 
(Aerosol) 

LC50 OECD 403 0.17 mg/l 
Luft 

4 Stdn Ratte 
(männlich / 
weiblich) 

Experimenteller 
Wert 

Berechnet im 
Verhältnis zum 
Wirkstoff 

 
Schlussfolgerung 
Nicht für akute Toxizität eingestuft. 
 
Ätz-/Reizwirkung 
Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden. 
Beurteilung beruht auf den relevanten Bestandteilen. 
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Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) 
 

Expositionsweg  Parameter  Methode  Wert Expositionszeit  Spezies  Wertbestimmung  Bemerkung  
Auge Schwere 

Augenschäd
igung 

OECD 405  1; 24; 48; 72 
Stunden; 7; 14 
Tage 

Kaninchen Experimenteller 
Wert 

Wässerige 
Lösung 

Haut Ätzend OECD 404 4 Stdn  Kaninchen Experimenteller 
Wert 

Wässerige 
Lösung 

 
2-Methyl-2-propensäure, Polymer mit 2-Propensäure und N-Octy-2-Propenamid 
 

Expositionsweg  Parameter  Methode  Wert Expositionszeit  Spezies  Wertbestimmung  Bemerkung  
Auge Reizwirkung; 

Kategorie 2 
    Literaturstudie  

Haut Reizwirkung; 
Kategorie 2 

    Literaturstudie  

 
Schlussfolgerung 
Nicht als reizend für die Atmungsorgane eingestuft. 
Nicht als hautreizend eingestuft. 
Nicht als augenreizend eingestuft. 
 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut 
Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden. 
Beurteilung beruht auf den relevanten Bestandteilen. 
 
Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) 
 

Expositionsweg  Ergebnis  Methode  Expositionsz
eit 

Beobachtung
szeitpunkt 

Spezies  Wertbestimmung  Bemerkung  

Haut Sensibilisi
erend 

OECD 406   Meerschw
einchen 
(männlich 
/ weiblich) 

Experimenteller 
Wert 

 

 
Schlussfolgerung 
Nicht als sensibilisierend bei Inhalation eingestuft. 
Nicht als sensibilisierend für die Haut eingestuft. 
 
Spezifische Zielorgan-Toxizität 
Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden. 
Beurteilung beruht auf den relevanten Bestandteilen. 
 
Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) 
 

Expositionsweg Parameter Methode Wert Organ Wirkung  Expositionsz
eit 

Spezies Wertbestimmung 

Oral (Diät) NOAEL OCDE 409 22 mg/kg 
bw/Tag 

 Keine 
unerwünschten 
systemischen 
Wirkungen 

13 Woche(n) Hund 
(männlich 
/ weiblich) 

Experimenteller 
Wert 

Dermal NOAEL 
systemische 
Wirkungen 

EPA OPP 
82-3 

2.625 mg/kg 
bw/ Tag 

 Keine 
unerwünschten 
systemischen 
Wirkungen 

13 Woche(n) 
(6 Stdn / Tag, 
5 Tage / 
Woche) 

Ratte 
(männlich 
/ weiblich) 

Experimenteller 
Wert 

Dermal NOAEC 
lokale 
Wirkungen 

EPA OPP 
82-3 

0.105 mg/kg 
bw/ Tag 

 Keine 
Wirkung 

13 Woche(n) 
(6 Stdn / Tag, 
5 Tage / 
Woche) 

Ratte 
(männlich 
/ weiblich) 

Experimenteller 
Wert 

Inhalation 
(Aerosol) 

NOAEC OECD 412 110 mg/m³ 
Luft 

 Keine 
Wirkung 

4 Woche(n) (6 
Stdn / Tag, 5 
Tage / 
Woche) 

Ratte 
(männlich 
/ weiblich) 

Experimenteller 
Wert 
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Schlussfolgerung 
Nicht für subchronische Toxizität eingestuft. 

Keimzell-Mutagenität (in vitro) 
Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden. 
Beurteilung beruht auf den relevanten Bestandteilen. 

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) 

Ergebnis  Methode  Testsubstrat  Wirkung  Wertbestimmung  Bemerkung  
Positiv mit 
Stoffwechselaktivierung, 
positiv ohne 
Stoffwechselaktivierung 

EPA OPP 
84-2

Bacteria (S.typhimurium) Experimenteller Wert Wässerige Lösung 

Positiv mit 
Stoffwechselaktivierung, 
positiv ohne 
Stoffwechselaktivierung 

EPA OPP 
84-2

Maus (Lymphomazellen 
L5718Y) 

Experimenteller Wert Wässerige Lösung 

Keimzell-Mutagenität (in vivo) 
Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden. 
Beurteilung beruht auf den relevanten Bestandteilen. 

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) 

Ergebnis  Methode  Expositionszeit  Testsubstrat  Organ  Wertbestimmung  
Negativ (Oral 
(Magensonde)) 

EPA OPP 
84-2

2 Dosis(Dosen)/24- 
Stunden-Intervall 

Maus (männlich 
/ weiblich) 

Experimenteller Wert 

Schlussfolgerung 
Nicht für mutagene Toxizität oder Gentoxizität eingestuft. 

Karzinogenität 
Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden. 
Beurteilung beruht auf den relevanten Bestandteilen. 

Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden. 
Beurteilung beruht auf den relevanten Bestandteilen. 

Expositionsweg Parameter Methode Wert Expositionsz
eit 

Spezies Wirkung Organ Wertbestimmung 

Oral (Trinkwasser) NOEL OECD 453 300 ppm 24 Monat Ratte 
(männlich / 
weiblich) 

Keine 
Krebserzeuge
ndere Wirkung 

Experimenteller 
Wert 

Schlussfolgerung 
Nicht für mutagene Karzinogenität eingestuft. 

Reproduktionstoxizität 
Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden. 
Beurteilung beruht auf den relevanten Bestandteilen. 
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Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) 

Parameter Methode Wert Expositionsz
eit 

Spezies Wirkung Organ Wertbestimmung 

Entwicklungstoxizität 

(Oral (Magensonde)) 
NOAEL EPA OPP 

83-3
≥ 19.6  
mg/kg 
bw/Tag 

10 Tage 

(Trächtigkeit, 

täglich) 

Ratte Keine Wirkung Experimenteller 
Wert 

Maternale Toxizität 

(Oral (Magensonde)) 
LOAEL EPA OPP 

83-3
28 mg/kg 
bw/Tag 

10 Tage 

(Trächtigkeit, 

täglich) 

Ratte Maternale 

Toxizität 
Experimenteller 
Wert 

Wirkungen auf 

Fruchtbarkeit (Oral 

(Trinkwasser)) 

NOAEL OECD 
416 

30 ppm 10 Woche(n) Ratte 
(männlich / 
weiblich) 

Keine Wirkung 

Schlussfolgerung 
Nicht für Reproduktions- oder Entwicklungstoxizität eingestuft 

Toxizität andere Wirkungen 
Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden. 

Chronische Wirkungen nach kurzer oder langanhaltender Exposition 
Keine Wirkungen bekannt. 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben  

12.1. Toxizität 
Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden. 

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) 

Parameter Methode Wert Dauer Spezies Testplan Süß- 
/Salzwasser  

Wertbestimmung 

Akute Toxizität 

Krebstiere 
EC50 0.007 mg/l 48 Stdn Acartia tonsa Salzwasser Experimenteller 

Wert; GLP 

Toxizität Algen und 

andere 

Wasserpflanzen 

NOEC OECD 201 0.49 µg/l 48 
Stdn. 

Skeletonema 
costatum 

Statische
s System 

Salzwasser Experimenteller 
Wert; 
Wachstumsrate 

2-Methyl-2-propensäure, Polymer mit 2-Propensäure und N-Octy-2-Propenamid

Parameter Methode Wert Dauer Spezies Testplan Süß- 
/Salzwasser  

Wertbestimmung 

Toxizität Algen und 

andere 

Wasserpflanzen 

EC50 10 mg/l 336 
Stdn. 

Lemna sp. Biomasse 

Schlussfolgerung 
Nach den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als umweltgefährlich eingestuft 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) 

Biologische Abbaubarkeit Wasser 

Methode  Wert Dauer  Wertbestimmung  
OECD 301B 47.6 % - 55.8 %; GLP 28 Tag(e) Experimenteller Wert 
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Schlussfolgerung 
Wasser 
Enthält biologisch leicht abbaubare Komponente(n). 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) 

BCF Fische 

Parameter  Methode  Wert Dauer  Spezies  Wertbestimmung  
BCF OECD 301B 41 - 54; 

Frischgewicht 
28 Tag(e) Lepomis 

macrochirus 
Experimenteller Wert 

Log Kow 

Methode  Bemerkung  Wert Temperatur  Wertbestimmung  
OECD 107 0.75 24 °C Experimenteller Wert 

Schlussfolgerung 
Aufgrund der verfügbaren Zahlenwerte kann keine eindeutige Schlussfolgerung gezogen werden. 

12.4. Mobilität im Boden 

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) 

(log) Koc 

Parameter Methode  Wert Wertbestimmung  
Koc OCDE 106 6.4 – 10 Experimenteller Wert 
log Koc 0.81 – 1 Berechnungswert 

Schlussfolgerung 
Enthält Bestandteil(e) mit Potenzial für Mobilität im Boden. 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Aufgrund von zu wenig Informationen kann keine Aussage darübergemacht werden, ob die 
Komponente(n) die Kriterien für PBT und vPvB gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
erfüllt bzw. erfüllen. 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 

Treibhausgase 
Keiner der bekannten Komponenten ist in der Liste der fluorierten Treibhausgase (Verordnung (EU) Nr. 
517/2014) enthalten. 

Ozonabbaupotential (ODP) 
Nicht als gefährlich für die Ozonschicht eingestuft (Verordnung (EG) Nr. 1005/2009). 

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) 
Grundwasser 
Grundwassergefährdend. 

2-Methyl-2-propensäure, Polymer mit 2-Propensäure und N-Octy-2-Propenamid
REACH: Liste der in Frage kommenden Stoffe
Endokrinschädliche Eigenschaften (Artikel 57 Buchstabe f — Umwelt)
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung  

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
13.1.1 Abfallvorschriften 
Europäische Union 
Kann als nicht gefährlicher Abfall betrachtet werden nach Richtlinie 2008/98/EG, wie geändert durch 
Verordnung (EU) Nr. 1357/2014 und 
Verordnung Nr. 2017/997. Der Abfallcode soll vom Verwender zugeteilt werden, vorzugsweise nach 
Rücksprache mit den betreffenden (Umwelt)behörden. 

13.1.2 Entsorgungshinweise 
Abfall entsorgen unter Beachtung der örtlichen und/oder nationalen Vorschriften. Nicht in die Kanalisation 
oder die Umwelt ableiten. An genehmigte Sondermüllsammelstelle abgeben. 

13.1.3 Verpackung 
Keine Daten vorhanden. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport  

14.1 UN-Nummer 
ADR, IMDG, IATA  Entfällt. 
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
ADR, IMDG, IATA  Entfällt. 
14.3 Transportgefahrenklassen 
ADR, IMDG, IATA 
Klasse:    Entfällt. 
14.4 Verpackungsgruppe 
ADR, IMDG, IATA  Entfällt.  
14.5 Umweltgefahren:   Nicht anwendbar. 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den 
Verwender:  Nicht anwendbar. 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II 
des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und 
gemäß IBC-Code:   Nicht anwendbar. 
UN "Model Regulation":  Entfällt. 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften  

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 
für den Stoff oder das Gemisch 

Europäische Gesetzgebung:   
FOV-Gehalt Richtlinie 2010/75/EU: 0.63 % - 1.74 % 

REACH Liste der in Frage kommenden Stoffe 
Enthält Komponente(n) aufgenommen in Kandidatenliste besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) 
zur Genehmigung (Artikel 59 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006). 

REACH Anhang XIV - Zulassung 
Enthält Komponente(n) aufgenommen in Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: Verzeichnis 
der zulassungspflichtigen Stoffe. 
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REACH Anhang XVII - Restriktion 
Enthält Komponente(n), die den Beschränkungen in Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
unterliegt/-en: Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse. 

Bezeichnung des Stoffes, der Stoffgruppen 
oder der Zubereitungen 

Beschränkungsbedingungen 

2-Methyl-2-propensäure, Polymer mit 2-
Propensäure und N-Octy-2-Propenamid 

Flüssige Stoffe oder Gemische, die Kriterien 
für eine der folgenden in Anhang I der Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 dargelegten Gefahrenklassen 
oder -kategorien erfüllen: 
a) Gefahrenklassen 2.1 bis 2.4, 2.6 und 2.7, 2.8 
Typen A und B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 
Kategorien 1 und 2, 2.14 Kategorien 1 und 2, 2.15 
Typen A bis F; 
b) Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 
Beeinträchtigung der Sexualfunktion und 
Fruchtbarkeit sowie der Entwicklung, 3.8 
ausgenommen narkotisierende Wirkungen, 3.9 
und 3.10; 
c) Gefahrenklasse 4.1;
d) Gefahrenklasse 5.1.

1. Dürfen nicht verwendet werden 
— in Dekorationsgegenständen, die zur 
Erzeugung von Licht- oder Farbeffekten (durch 
Phasenwechsel), z.B. in Stimmungslampen und 
Aschenbechern, bestimmt sind; 
— in Scherzspielen; 
— in Spielen für einen oder mehrere Teilnehmer
oder in Erzeugnissen, die zur Verwendung 
als solche, auch zur Dekoration, bestimmt sind. 
2. Erzeugnisse, die Absatz 1 nicht erfüllen, dürfen 
nicht in Verkehr gebracht werden. 
3. Dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn 
sie einen Farbstoff außer aus steuerlichen 
Gründen und/oder ein Parfüm enthalten, sofern 
— sie als für die Abgabe an die breite 
Öffentlichkeit bestimmter Brennstoff in dekorativen 
Öllampen verwendet werden können und 
— ihre Aspiration als gefährlich eingestuft ist und 
sie mit H304 gekennzeichnet sind. 
4. Für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit 
bestimmte dekorative Öllampen dürfen nicht in 
Verkehr gebracht werden, es sei denn, sie erfüllen 
die vom Europäischen Komitee für Normung 
(CEN) verabschiedete europäische Norm für 
dekorative Öllampen (EN 14059). 
5. Unbeschadet der Durchführung anderer 
Gemeinschaftsbestimmungen über die Einstufung, 
Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher 
Stoffe und Gemische stellen die Lieferanten vor 
dem Inverkehrbringen sicher, dass folgende 
Anforderungen erfüllt sind: 
a) Mit H304 gekennzeichnete und für die Abgabe 
an die breite Öffentlichkeit bestimmte Lampenöle 
tragen gut sichtbar, leserlich und unverwischbar 
folgende Aufschriften: ,Mit dieser Flüssigkeit 
gefüllte Lampen sind für Kinder unzugänglich 
aufzubewahren‘ sowie ab dem 1. Dezember 2010 
‚Bereits ein kleiner Schluck Lampenöl — oder 
auch nur das Saugen an einem Lampendocht — 
kann zu einer lebensbedrohlichen Schädigung der
Lunge führen‘. 
b) Mit H304 gekennzeichnete und für die Abgabe 
an die breite Öffentlichkeit bestimmte flüssige 
Grillanzünder tragen ab dem 1. Dezember 2010 
leserlich und unverwischbar folgende Aufschrift: 
‚Bereits ein kleiner Schluck Grillanzünder kann zu 
einer lebensbedrohlichen Schädigung der Lunge 
führen‘. 
c) Mit H304 gekennzeichnete und für die Abgabe 
an die breite Öffentlichkeit bestimmte Lampenöle 
und Grillanzünder werden ab dem 1. Dezember 
2010 in schwarzen undurchsichtigen Behältern mit 
höchstens 1 Liter Füllmenge abgepackt. 
6. Bis spätestens 1. Juni 2014 ersucht die 
Kommission die Europäische Chemikalienagentur, 
ein Dossier gemäß Artikel 69 dieser Verordnung 
auszuarbeiten, damit gegebenenfalls ein Verbot 
von mit H304 gekennzeichneten und für die 
Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmten 
flüssigen Grillanzündern und Brennstoffen für 
dekorative Lampen erlassen wird. 
7. Natürliche oder juristische Personen, die mit 
H304 gekennzeichnete Lampenöle und 
flüssige Grillanzünder erstmals in Verkehr bringen, 
übermitteln bis 1. Dezember 2011 sowie danach 
jährlich der zuständigen Behörde des betreffenden 
Mitgliedstaats Daten über Alternativen zu mit 
H304 gekennzeichneten Lampenölen und 
flüssigen Grillanzündern. Die Mitgliedstaaten 
machen diese Daten der Kommission zugänglich.“ 
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung für das Gemisch durchgeführt. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben  

Vollständiger Wortlaut aller unter Punkt 3 aufgeführten H-Sätze 
H301 Giftig bei Verschlucken. 
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

Auskunftgebender Bereich: 
Knauf GmbH - 8940 Weißenbach/Liezen

Abkürzungen und Akronyme: 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning 
the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2 
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1 
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3




